
       25746 Heide,  

 

 

 

Antragsteller: 

 

Vorname, Name/Firmenname   ____________________________________________ 

 

Wohnort, Straße                            ____________________________________________ 

 

Geburtsdatum/-Ort                      ____________________________________________ 

 

Ich beantrage die Zuteilung eines Kurzzeitkennzeichens gem. § 16a Abs. 1 

Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) für den Zeitraum von ____ Tagen (max. 

5 Tage einschl. Ausgabetag). 

 

 

Das Kennzeichen wird benötigt für 

 

 Probefahrt 

 

 Erlangung Betriebserlaubnis 

 

 Erlangung Hauptuntersuchung 

 

 Überführungsfahrten 

 

Das Fahrzeug soll am ________________ von ___________________________ 

 

nach _______________________________ überführt werden. 

 

 

 

Fahrzeugbeschreibung (Zulassungsbescheinigung Teil I beifügen) 

 

 

Fahrzeugart:                                    ___________________________________________ 

 

Hersteller:                                         ___________________________________________ 

 

Fahrzeugidentifizierungsnummer: ___________________________________________ 

 

 

 

 

          ___________________________________________ 

                                                                       Unterschrift des Antragstellers 
 



 

 

Vollmacht (Ausweiskopie des Vollmachtgebers beifügen) 

 

Herr/Frau/Firma ___________________________________________________________ 

 

Wohnort/Straße ___________________________________________________________ 

 

ist von mir/uns beauftragt, die Zuteilung eines Kurzzeitkennzeichens zu beantragen 

und die Kennzeichenschilder und den Fahrzeugschein in Empfang zu nehmen. 

 

       _________________________________ 
           Unterschrift des Antragstellers 

 

 

 
Hinweise zur Benutzung des Kurzzeitkennzeichens 

 
Mir ist bekannt, dass ich die Vorschriften der StVO, der StVZO und der FZV hinsichtlich 

der Verwendung eines Kurzzeitkennzeichens genauestens zu beachten habe. 

 

Ich wurde darauf hingewiesen, dass 

       

1. die Fahrzeuge betriebs- und verkehrssicher sein müssen (gültige 

Hauptuntersuchung und Betriebserlaubnis), 

2. die Kennzeichen nur für das benannte Fahrzeug und nur für den 

angegebenen und im Fahrzeugschein eingetragenen Zweck benutzt werden 

dürfen, 

3. die Kennzeichen entsprechend § 10 Abs. 5 an der Vorderseite und an der 

Rückseite des Kraftfahrzeuges  fest anzubringen sind (Ausnahme: Einachsige 

Zugmaschinen – nur vorne; Anhänger und Krafträder – nur hinten). 

4. die Kennzeichenschilder aus wiederverwertbarem Material bestehen und 

nach Gebrauch umweltgerecht zu entsorgen sind,             

      5.   jede entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe der/des Kennzeichen/s    

            an Dritte ohne vorherige schriftliche Anzeige bei der Zulassungsbehörde   

            strafbar ist.   

 

 

 

 

 

 

25746 Heide, _________________                              ___________________________________ 

         Unterschrift   
 


